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Oberstaatsanwalt Bülles




Köln, den 26.03.2012
Staatsanwaltschaft Köln

Justizpolizei oder Polizeistaatsanwaltschaft  

Ob eine Justizpolizei oder eine Staatsanwaltspolizei wünschenswert ist, hängt zunächst von dem Verhältnis der StA zur Polizei ab. Dieses wird zunächst von den unterschiedlichen Aufgaben und dem Aufbau beider Behörden bestimmt.

I. Aufgaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei im Strafverfahren

1. Aufgaben und Aufbau der StA

Die StA ist notwendiges, dem Gericht gleichgeordnetes Organ der Rechtspflege. Sie ist eine gegenüber dem Gericht selbständige (§ 150 GVG) und hierarchisch aufgebaute (§ 144 GVG) Justizbehörde, die weder der Jurisdiktion noch der Exekutive zuzuordnen ist; sie steht als selbständiges Organ der Rechtspflege zwischen diesen beiden Gewalten.

Im Bereich der Strafverfolgung besteht ihre Funktion darin, als selbständiges Organ der Rechtspflege -  zwar mit anderer Rolle, aber an das Gesetz gebunden und objektiv in gleicher Weise wie das Gericht - auf die Entwicklung der Wahrheit und die Findung eines gerechten Urteils hinzuwirken. 

Dabei ist die Strafverfolgung grundsätzlich Ländersache. Jedem Landgericht ist eine StA und jedem Oberlandesgericht eine Generalstaatsanwaltschaft zugeordnet, wobei diese in einigen Bundesländern wie Niedersachsen und Hessen (so die dortige Generalstaatsanwaltschaften in Celle und Frankfurt) nicht nur reine Mittelbehörden mit Aufsichtsfunktionen, sondern auch unmittelbar an der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Geldwäsche beteiligt sind.

Die StA ist in jeder Phase des Strafverfahrens beteiligt und nimmt dort unterschiedliche Aufgaben wahr. Sie leitet das Ermittlungsverfahren und ihr steht das Anklagemonopol (§ 152 Abs. 1
) zu. Im anschließenden Gerichtsverfahren muss sie stets gehört werden und ist berechtigt, Rechtsmittel zu Gunsten und zu Ungunsten des Angeklagten einzulegen. Schließlich ist die StA Vollstreckungsbehörde (außer im Jugendrecht) und übt nach Landesrecht teilweise das Gnadenrecht ( vgl. z.B. GnadenO NW) für den Ministerpräsidenten aus.

Die primäre Aufgabe der StA im Ermittlungsverfahren bezeichnet § 160 Abs. 1. Diese Vorschrift bestimmt, dass die StA, wenn sie Kenntnis von dem Verdacht einer Straftat erhält, zur Vorbereitung ihrer Entschließung darüber, ob öffentliche Klage (Anklage oder Strafbefehl) zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen hat.

§ 160 Abs. 2 verpflichtet die StA aber nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung des Beschuldigten dienenden Umstände zu erforschen. Die StA wird deshalb auch als objektivste Behörde der Welt bezeichnet, was aus ihrer Verpflichtung zur Objektivität folgt. Mithin ist sie nicht auf die einseitige Verfolgung des staatlichen Strafanspruchs festgelegt (also nicht "Partei" im Strafverfahren, so etwa die StA in den USA), sondern Rechtspflegeorgan ganz im Sinne von Savigny (1779 - 1861), der ihr die Aufgabe zugewiesen hat, "als Wächter des Gesetzes von Anfang an dahin zu wirken, dass überall dem Gesetz Genüge geschehe". Die Ermittlungen sollen sich nach § 160 Abs. 3 im übrigen auch auf die Umstände erstrecken, die für die Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat von Bedeutung sind, wobei sie sich der Gerichtshilfe bedienen kann (§ 160 Abs. 3 S. 2). Noch weitergehend verpflichtet § 43 JGG die StA zur Aufklärung aller Umstände, die zur Beurteilung der seelischen, geistigen und charakterlichen Eigenart des beschuldigten Jugendlichen dienen können, wozu die Jugendgerichtshilfe herangezogen wird (§ 38 JGG).

Die StA kann zwar die nach § 160 erforderlichen Ermittlungen selbst durchführen – was im Bereich der Wirtschaftskriminalität oft der Fall ist –,  ist jedoch sonst – allein aus personellen Gründen – nur eingeschränkt in der Lage, die Ermittlungen selbst zu führen. Sie bedient sich deshalb in der Regel der Polizei, wobei in Deutschland im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Ländern - wie etwa Frankreich - keine Justizpolizei existiert; vielmehr ist die StA auf die Behörden und Beamten des allgemeinen Polizeidienstes angewiesen. Deshalb wird die StA auch als "Kopf ohne Hände" ( Roxin in DRiZ 1969., 388 ) bezeichnet und bedient sich der Polizei „ als verlängertem Arm.“ 

2. Aufgaben und Aufbau der Polizei

Die Polizei ist nicht wie die StA dem Justiz-, sondern dem Innenministerium unterstellt. Gem. Art. 30 GG ist die Organisation der Polizei als Ausübung staatlicher Befugnisse grundsätzlich Ländersache, jedoch sind ausnahmsweise Bundesbehörden mit polizeilichen Aufgaben beauftragt, so etwa das Bundeskriminalamt in Wiesbaden, welches mit der Bekämpfung länderübergreifender und internationaler Kriminalität befaßt ist. Daneben übt die Bundespolizei (früherer Bundesgrenzschutz) polizeiliche Aufgaben aus, vgl. § 12 Bundespolizeigesetz. Ungeklärt war (bzw. ist), welche Straftatenbereiche von der Bundespolizei bearbeitet werden dürfen, da ja grundsätzlich Polizeiaufgaben Ländersache sind. Das BVerfG hat 1998 insoweit zu den Aufgaben und Kompetenzen des BGS ausgeführt, dass aufgrund der Übertragungen von polizeilichen Aufgaben auf den BGS dieser nicht zu einer allgemeinen, mit den Landespolizeien konkurrierenden Bundespolizei ausgebaut werden darf, weil er damit sein Gepräge als Polizei mit beschränkten Aufgaben verlieren würde. 

In den einzelnen Landesgesetzen wird der Aufbau der Polizei geregelt, etwa in NRW im Polizeiorganisationsgesetz. Leiter der Kreispolizeibehörden sind die Landräte. Polizeipräsidenten bestehen in größeren, kreisfreien Städten.

Die Hauptaufgabe der Polizei besteht in der Gefahrenabwehr, also in präventiver Tätigkeit. Daneben ist sie aber auch an der Strafverfolgung beteiligt, also repressiv tätig. 

II. Unterschiedliche Denkweise von StA und Polizei

Nach der StPO ist das gesamte (!) Ermittlungsverfahren – auch die ausschließlich zunächst von der Polizei veranlasste Ermittlungstätigkeit – der Verantwortung der StA unterstellt. Diese wird – ob im staatsanwaltschaftlichen Auftrag oder im „ersten Zugriff“ – immer im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren tätig. Dies gilt nach Ansicht des Unterzeichners auch und gerade für die Ermittlungen, die von der Polizei im Wege von Vorfeldermittlungen durchgeführt worden sind. Die besondere Bedeutung der StA wird u.a. darin gesehen, dass der vollziehenden Gewalt, vor allem der Polizeimacht, nach der Errichtung der StA Anfang des 19. Jahrhunderts die Aufgabe der Strafverfolgung und insbesondere der Anklageerhebung entzogen und sie ganz den Organen der rechtsprechenden Gewalt übertragen wurde (Arndt in NJW 1961, S. 1615 ff.). Die StA „als Wächter des Gesetzes“ sollte befugt werden, bei dem Verfahren gegen den Angeklagten von Anfang an dahin zu wirken, dass überall (!) dem Gesetz genüge geschehe. 

Nach Ansicht der Studie “Strukturwandel polizeilicher Verbrechensbekämpfung“ (Berlin 1997) haben sich bei der Untersuchung im Verhältnis von Polizei und StA aber unterschiedliche Handlungslogiken ergeben. Für die Polizei sei der Grundsatz der Zweckmäßigkeit handlungsleitend, während es der Staatsanwaltsschaft um die Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit gehe. Die Polizei als Teil der staatlichen Exekutive folge „jenem Zweckmäßigkeitsdenken“, welches der Erforschung möglicherweise strafbaren Verhaltens wesentlich sei. Demgegenüber repräsentiere die StA „den staatlichen Willen zur Bindung an Gesetze und Gerechtigkeit“. Ihre Entscheidungen folgten daher anderen als Zweckmäßigkeitserwägungen. Als spezialisierter Teil der Innenverwaltung sei die Polizei an der Aufklärung von Straftaten interessiert; „Sicherheitsdenken“ sei für sie kennzeichnend; die StA hingegen – der Justizverwaltung zugeordnet – sei von „Rechtsdenken“ geprägt; sie ziele auf die Realisierung des staatlichen Strafanspruchs.

Dieser Ansicht schließt sich der Verfasser grundsätzlich an, wobei anzumerken ist, dass aufgrund der besseren personellen und sachlichen Ausstattung der Polizeidienststelle die Gefahr besteht, dass sich zumeist die polizeilichen Vorstellungen von der Strafverfolgung durchsetzen. Hierbei gilt es, das Bewusstsein der StA zu schärfen.

Das Spannungsverhältnis zwischen StA und Polizei beruht aber nicht allein auf den unterschiedlichen Bezugssystemen – Justizsystem einerseits, Verbrechensaufklärung und Verbrechensabwehr andererseits -, sondern es wird auch von unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen überlagert. Während die Strafverfolgung, damit die primäre Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft, sich auf individuell zurechenbare Straftaten ab dem sogenannten Anfangsverdacht beschränkt und sich grundsätzlich gegen konkrete Beschuldigte richtet und Einzelpersonen betrifft, wird der polizeiliche Aufgabenbereich nicht auf die Aufklärung von (begangenen) Straftaten eingegrenzt, sondern auf die „Vorbereitung auf die Gefahrenabwehr“ und die „vorbeugende Bekämpfung von Straftaten“ erweitert und richtet sich auch gegen kollektive Organisationen. Aus polizeilicher Sicht stellt die Strafverfolgung nur einen Teil ihres Gesamtauftrages dar und demgemäß hat die Polizei einen größeren Zuständigkeits- und Aufgabenbereich. Während die StA sich auf bereits begangene Straftaten beschränkt, deren Urheber sie ermitteln und einer Bestrafung zuführen will, ist die Polizei unter präventiven Gesichtspunkten an der Zukunft orientiert. Sie will zukünftigen Gefahren und Verbrechen vorbeugen. Ihr geht es deshalb nicht nur um Wissen über vergangene Taten, sondern „um operatives Wissen zur Kontrolle sozialer Prozesse“ (Preuß in „justizielle und polizeiliche Wahrheit im Strafverfahren in kritischer Justiz“, 1981, S. 109-126). Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen von Polizei und StA finden ihre gesetzliche Stütze einerseits in den Polizeigesetzen, andererseits in der Strafprozessordnung.
Während bei der StA (leider) i.d.R. keine Evaluierung ihrer Tätigkeit vorgenommen wird – Personal hierfür steht nicht zur Verfügung – und nur repressiv auf begangene Straftaten Rückblick genommen wird, arbeitet die Polizei Sicherheitsprogramme für die Zukunft aus und formuliert Zielvereinbarungen, bei denen die Polizei Schwerpunkte auf die Kriminalitätsbekämpfung setzt und ihre Kapazitäten auf aktuelle und besonders bedrohliche Kriminalitätsphänomene ausrichtet. Zutreffend weist aber Jaeger (Kriminalistik 7 + 8/2011 Seite 13 ff) darauf hin, dass bei der Zielvereinbarung die StA nicht oder nicht ausreichend beteiligt wird, was dazu führen kann, dass Staatsanwälte als „Herren des Ermittlungsverfahrens“ verärgert sind, wenn in ihrem Aufgabengebiet die Polizei die Schwerpunkte setzt (etwa die verstärkte Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen) und damit ihr Arbeitsvolumen und Arbeitseinsatz bestimmt. Auf große Gegenliebe der örtlichen StA stößt auch nicht die Gründung einer EK (z.B. bzgl. der Love Parade in Duisburg), bei der fremde Straftaten aufgeklärt und bei der ein Großteil Kölner Kriminalbeamten eingesetzt werden, die damit nicht mehr zur Verfolgung von Kölner Straftaten – z.B. bei aktuellen Haftsachen aus der OK Kriminalität – zur Verfügung stehen.
III. Verhältnis StA – Polizei

Hierüber sind bereits zahlreiche Veröffentlichungen ergangen, (vgl. etwa die 15 Leitsätze der Gemeinsamen Kommission zur Neugestaltung des Verhältnisses StA - Polizei oder Generalstaatsanwalt Schäfer zur Entwicklung des Verhältnisses von StA und Polizei. 
Das Verhältnis von StA und Polizei und insbesondere die notwendige Zusammenarbeit im Strafverfahren ist (leider) nur in wenigen Paragraphen der StPO und des GVG geregelt, z. B. §§ 161, 163, § 152 GVG, Nr. 3 Abs. 2 und Nr. 11 RiStBV. 

1. Gewaltenteilung

Eine der grundlegenden Errungenschaften des Rechtsstaats ist die Gewaltenteilung. Polizei und StA (als Justizbehörde) bzw. Gericht sind voneinander unabhängig und sollten auch in getrennten Ministerien politisch geführt werden. Zu Recht ist deshalb vom OVG Münster (NJW 1999, 1243 ff., kritisch allerdings Sendler in NJW 1999, 1232 ff. zur „Wesentlichkeitstheorie“) die Zusammenlegung von Justiz- und Innenministerium abgelehnt worden, was von dem früheren rheinland-pfälzischen Justizminister Caesar (ZRP 1998, 368 ff) “ein Verstoß gegen die Pflichten der Justiz“ bezeichnet wurde. “Die dritte Gewalt dürfe nicht alles mit sich machen lassen“. 

Die StA hat nicht nur darauf zu achten, dass kein Schuldiger der Strafe entgeht, sondern sie war bei ihrer Einführung Ende des 18. Jahrhunderts als Kind der französischen Revolution zugleich als Schutz des Bürgers vor der Polizei gedacht. 

2. Polizeistaatsanwaltschaft

Laut Gesetz hat die StA und nicht die Polizei die strafprozessualen Ermittlungen zu lenken und zu leiten, die Weichen für eine Anklageerhebung zu stellen und darauf zu achten, dass „überall dem Gesetz ein Genüge geschehe“ (Wächteramt). Aber die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Faktisch liegt die Herrschaft über den Verlauf der Ermittlungen zumindestens bei einem Großteil der Alltagskriminalität bis zum Abschluss der Ermittlungen zunächst bei der Polizei. 

Die Polizei hat mehr Personal, ist technisch besser ausgerüstet und verfügt über ein umfangreiches Datennetzwerk und hat hierdurch einen riesigen Informationsvorsprung gegenüber der StA, wodurch die StA nur schwer in der Lage ist, ihrer Sachleitungsbefugnis nachzukommen (Meyer/Goßner StPO, § 161 Rd.nr.11 m.w.N.). Das Gefüge des Strafverfahrens, wie der Gesetzgeber es sich vorgestellt hat, ist durch die Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen Polizei und StA „erheblich gestört“. Soll der Aufgabenbereich der StA nicht bloß auf den der reinen Anklagebehörde verkürzt werden, muss mit der Einräumung von Befugnissen an die Polizei eine ganz erhebliche Verstärkung der staatsanwaltschaftlichen Kontrollmöglichkeiten einhergehen, wobei eine personelle Aufstockung der StA erforderlich ist.

Der Frankfurter Arbeitskreis Strafrecht (vgl. StV 2000, 460 ff. „Müssen Rolle und Aufgabe der StA neu definiert werden?“), - dem Arbeitskreis gehörten namhafte hessische Juristen an, u.a. der frühere stellvertretende Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Hassemer und der frühere hessische Generalstaatsanwalt – weist auf die Machtverschiebung bei den Ermittlungen zugunsten der Polizei hin, die dem Verfahrensrecht widerspreche (vgl. auch FAZ v. 26.04.2000 „Die StA hinkt hinterher“). Danach könne die StA aufgrund mangelnder personeller und sachlicher Ausstattung ihr Wächteramt im Ermittlungsverfahren nicht mehr ausüben. 

Die personell stärkere und sachlich modernere Ausstattung der Polizei habe – insbesondere durch ihren Informationsvorsprung infolge EDV gestützte Ermittlungsmethoden sowie aufgrund ihrer umfassenden Datenherrschaft – zu einem steigenden Anteil an der Ermittlungstätigkeit der Polizei im Ermittlungsverfahren geführt und die StA in weiten Bereichen in die Rolle einer Randfigur gedrängt. Die Justiz, die nicht zu Unrecht auch als „Armenhaus der öffentlichen Hand“ bezeichnet wird ( Uhlig in StV 1986, 117 ), habe dies gebilligt, weil die faktische Führung der Ermittlungen durch die Polizei eine Entlastung für den Haushalts der Justizministerien mit sich bringt. Nach Hegmann ( GA 2003, 434 ) erweist sich die StA hierdurch nicht als Herrin des Ermittlungsverfahren, sondern als zahnloser Tiger. Sie kann zwar knurren, hat aber faktisch keine Mittel, die Ausführung ihrer Ermittlungsaufträge „durchzubeißen,“ wenn die Polizei dies aus tatsächlichem oder vorgeschobenem personellem Unvermögen verzögert oder unzureichend erledigt.      
Es soll hier dahinstehen, ob dies – jedenfalls in dieser Deutlichkeit – zutrifft. Nachdenkenswert sind diese Äußerungen sicherlich.

Bei dieser (möglichen) Entwicklung spielt mit ein Stimmungswandel, der nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Politik und Justiz ergriffen hat, eine Rolle. Warnungen vor einer Bedrohung der Grundrechte werden – nicht zuletzt durch den Terrorakt vom 11.09.2001 und nachfolgende Anschläge in Madrid und London – kaum noch ernst genommen. Das frühere Misstrauen gegenüber der Polizei ist – wohl auch zu recht - dem Bedürfnis nach Schutz vor Verbrechen gewichen. Dies kommt z. B. dadurch zum Ausdruck, dass gemäß einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahre 2005 Polizeibeamte in der Skala des Berufsprestiges an 3. (!) Stelle liegen. Dem kommt die Politik mit Vorschlägen entgegen, die auf eine weitere Stärkung der Polizei gegenüber der StA hinauslaufen. Entscheidend für die Vormachtstellung der Polizei dürfte aber insbesondere die technische Entwicklung im Kommunikationsbereich, wie Telefonüberwachungen oder GPS sein, wobei die Polizei hierauf schneller und effizienter als der Gesetzgeber reagiert. 
2. Justizpolizei

Die in der Strafverfolgung tätigen Polizeibeamten sind keine Justizpolizisten, sondern sind voll in den allgemeinen Polizeidienst eingegliedert. Dienstvorgesetzte sind nur Polizeibeamte bzw. Beamte des Innenministeriums und der Innenminister. Dies gilt insoweit, sowohl bei den Landes- als auch bei den Bundesbeamten.

Bestimmte Polizeibeamte sind sogenannte Ermittlungspersonen der StA (vormals: Hilfsbeamte der StA) (kritisch zur sprachlichen Umbenennung “Hilfsbeamter“ der StA in Ermittlungsperson Schroeder in FAZ vom 11.10.2004 während Bausch in Kriminalistik 2004, 501 die Umbenennung als Abschneiden alter Zöpfe begrüßt ), die nach der StPO eine Reihe besonderer Befugnisse haben, wie etwa die Anordnung von Beschlagnahmen, § 98 Abs. 1, Durchsuchungen, § 105 Abs. 1, die Anordnung einer Blutprobe oder einer sonstigen körperlichen Untersuchung des Beschuldigten, § 81 a Abs. 2 sowie der körperlichen Untersuchung von Zeugen und neuerdings die Durchsicht von Papieren, § 110 Abs. 1. Andererseits haben sie allen Anordnungen der StA Folge zu leisten, § 152 GVG. Das jeweilige Landesrecht bestimmt, wer Ermittlungsperson der StA ist. 

Die Polizeibeamten sind verpflichtet, gem. § 161 dem Ersuchen oder dem Auftrag der StA zu entsprechen. Nach Nr. 11 RiStBV ist seitens der StA den Behörden und Beamten des Polizeidienstes und den anderen Stellen, die zu den Ermittlungen herangezogen werden, möglichst genau anzugeben, welche Erhebungen sie vornehmen sollen. Redewendungen wie "zur Erörterung", "zur weiteren Aufklärung" oder "zur weiteren Veranlassung" sind zu vermeiden. Die Anordnung richtet sich an die Polizeibehörde, solange noch kein bestimmter Beamter mit der Bearbeitung in dem konkreten Fall befaßt ist. Die Leitungsbefugnis der Ermittlungen durch die StA als Herrin des Ermittlungsverfahrens schließt aber ein, dass die StA der Polizei im Detail dort freie Hand läßt, wo diese die bessere Sachkunde hat. Etwa auf dem Gebiet der Kriminaltechnik und der Kriminaltaktik darf die StA der Polizei keine Weisung erteilen; ebenso nicht bei einer Gemengelage von präventiven und repressiven Maßnahmen, etwa bei einem Raubüberfall mit Geiselnahme, in dem die präventive Maßnahme wie Schutz der Geisel Vorrang vor der Strafverfolgung haben muss ( vgl. RiStBV Anlage B. ). 

Im Bemühen um mehr Selbständigkeit gegenüber der StA sind die Bestrebungen der Polizei erkennbar, ihre Beamten aus dem Kreis der Ermittlungspersonen herauszulösen, sie also dem unmittelbaren Weisungsrecht der StA zu entziehen. Statt dessen sollen sie kraft besonderer gesetzlicher Regelung mit strafprozessualen Befugnissen ausgestattet werden, die ihnen gegenwärtig nur als Ermittlungspersonen der StA zustehen. Dagegen wird vor allem - und zu Recht - eingewandt, die Ermächtigung von Beamten der Verwaltung zur Ausübung der weitreichenden strafprozessualen Zwangsrechte, die das Gesetz den Ermittlungsbeamten einräumt, sei nur vertretbar, sofern diese Beamten unmittelbar an die Weisungen eines Organs der Rechtspflege gebunden seien (vgl. Karlsruher Kommentar Schoreit § 152 GVG Rdnr.6 mwN).

Als  Herrin   des   Ermittlungsverfahrens  ist die StA zur justizgemäßen Leitung der polizeilichen Ermittlungshandlungen berechtigt und auch verpflichtet; sie darf nicht nur ihr sachdienlich erscheinende Untersuchungsmaßnahmen anordnen, sondern die Polizei auch anweisen, von bestimmten Ermittlungen abzusehen. In der Praxis tut sie dies zum Beispiel, wenn sie die Strafverfolgung gem. §§ 154 Abs. 1,154 a Abs. 1 auf einzelne Straftaten oder Teile einer Tat beschränken will oder wenn sie eine von der Polizei beabsichtigte Untersuchungshandlung für unzulässig, unzweckmäßig oder für überflüssig hält.

3. Verfolgungszwang der Polizei

Die Beamten des Polizeidienstes, und zwar sowohl die Ermittlungspersonen der StA als auch die sonstigen Polizeibeamten, werden aber nicht nur auf Ersuchen der StA , sondern auch aus eigenem Antrieb tätig, sofern sie Kenntnisse von dem Vorliegen strafbarer Handlungen haben. Nach § 163 Abs. 1 ist es ihre Aufgabe, von sich aus Straftaten zur erforschen. Die Polizei hat alle keinen Aufschub gestatteten Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhindern. Nach § 163 Abs. 2 hat die Polizei ihre Ergebnisse ohne Verzug der StA zu übersenden. Unabhängig hiervon ist sie verpflichtet, in sämtlichen Fällen, in denen ein besonderes Interesse der StA an sofortiger Unterrichtung bestehen kann, dieser umgehend Mitteilung von dem Verdacht an der Straftat Kenntnis zu geben. In den meisten Fällen der Alltagskriminalität wird die Polizei, ohne vorher die StA unterrichten zu müssen, die Vorgänge erst nach zügiger Durchführung der ihrer Ansicht nach erforderlichen Ermittlungen der StA weiterleiten. Spätestens aber nach 3 Monaten sollten die entsprechenden Vorgänge von der Polizei der StA übersandt werden, damit die Vorgänge bei der StA bekannt werden und ein Aktenzeichen erhalten können.

Der einzelne Staatsanwalt steht deshalb vor großen Schwierigkeiten, wenn derartige Anträge von der Polizei, die sich ihrerseits dabei auf die technisch versierte IT-Spezialisten stützt, angeregt werden, diesen zu entsprechen und dem Gericht weiterzuleiten. In vielen Fällen gibt es zu diesen technischen Möglichkeiten noch keine oder aber keine gefestigte Rechtsprechung, von einer gesetzlichen, in der StPO verankerten Vorschrift ganz zu schweigen. Ähnlich wie die Polizei über IT-Spezialisten verfügt, sollten auch – die Staatsanwaltschaften – über das Personal verfügen, das die neuen technischen Möglichkeiten beobachtet, deren rechtlichen Einsatz beurteilt und an die Behörden weiterleitet. Hervorzuheben ist insoweit die Generalstaatsanwaltschaft in Celle, die über Spezialisten verfügt, die die Entwicklung der Informationstechnik beobachtet, deren rechtliche Zulässigkeit einschätzt und an die verschiedenen Staatsanwaltschaften weiterleitet.  

Desweiteren soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Gesetzgeber der StA immer neue Aufgaben aufbürdet, die ohne technische Hilfe der Polizei nicht zu lösen sind. Beispielhaft soll die Benachrichtigungspflicht nach § 101 genannt werden, der ohne technische Hilfe der Polizei und der Erstellung von Listen überwachter Beteiligter nicht möglich wäre.
4. Leitungs- und Kontrollbefugnis der StA im Ermittlungsverfahren
In einem Beschluss vom 27.05.2009 (StV 2010, 3 f) sah sich der BGH anl. Der Rechtsfolgen ungenügender Belehren durch die Polizei anl. Eines Tötungsdeliktes gezwungen, folgende Feststellung zu treffen:

Die StA leitet das Ermittlungsverfahren und trägt die Gesamtverantwortung für eine rechtsstaatliche, faire und ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens, auch soweit es durch die Polizei geführt wird (vgl. Nr. 1 RiStBV, Zitate). Aufgrund dieser umfassenden Verantwortung steht der StA gegenüber ihren Ermittlungspersonen ein uneingeschränktes Weisungsrecht in Bezug auf ihre auf die Sachverhaltserforschung gerichtete strafverfolgende Tätigkeit zu, vgl. § 161, Abs. 1 S. 2 stopp, § 152 Abs. 1 GVG (Zitate).
Bereits mit Blick auf mögliche Beweisverwertungsverbote wegen fehlender oder nicht rechtzeitiger Belehrung als Besch. Nach § 136 Abs. 1 Satz 2, § 163 a Abs.4 stopp (Zitat) oder mangels „qualifizierter“ Belehrung nach zunächst zu Unrecht erfolgter Vernehmung als Zeuge erfordert die der StA zugewiesene Verantwortlichkeit, dass sie die ihr zustehende Leitungs- und Kontrollbefugnisse auch effektiv ausübt. Dazu genügt es nicht, wenn sie lediglich Richtung und Umfang der von der Polizei vorzunehmenden Ermittlungen ganz allgemein vorgibt (Zitat).
Das bedeutet auch, dass die Strafverfolgungsbehörden (u.a. Polizei- und Finanzbehörden) der StA umgehend über die Einleitung von Ermittlungsverfahren zu unterrichten und vernünftig mit der StA zusammenzuarbeiten haben. In einem Steuerstrafverfahren, in dem die Sta erst 5 Jahre später von den Ermittlungen in Kenntnis gesetzt wurde, hat der BGH – Beschluss vom 30.04.2009 – 1 StR 90/ 09 – den Finanzbehörden deutlich „den Kopf gewaschen“, weil die StA nicht frühzeitig in die Ermittlungen eingebunden wurde und deshalb bei der Verhängung der Strafe festgestellt, dass ein Teil der Strafe wegen der Verfahrensdauer schon als verbüßt anzusehen sei.
5. Der Staatsanwalt als bloßer Justiziar der Polizei?

Die StA darf sich aber nicht auf die bloße “Rechtsaufsicht“ beschränken, sondern muss die Leitung der Ermittlungen grundsätzlich selbst ausüben. Es kann der Eindruck entstehen, nicht nur im Bereich der Massen- und Kleinkriminalität seien die Ermittlungen inzwischen fest in polizeilicher Hand. Bei Pensen von 2.000 bis 2.300 Ermittlungsverfahren pro Jahr, z. B. im Jugenddezernat ist in der Praxis für die Aufgabe des Staatsanwalts, neben der verantwortlichen Leitung und Lenkung der Ermittlungen dafür Sorge zu tragen, dass einerseits “kein Schuldiger der Strafe entgehe“, andererseits “der Bürger vor Übergriffen durch die Polizei geschützt werde“, jedenfalls nur wenig Zeit und Raum. Dies gilt zunehmend auch für die Verfolgung der Betäubungsmittelkriminalität und für besonders komplexe Bereiche aus der Wirtschaftskriminalität. Darüber hinaus hat sich die Polizei unter dem Begriff der sogenannten “vorbeugenden Verbrechensbekämpfung“, also Ermittlungen zwischen Prävention und Repression ohne konkreten Verdacht, einen Freiraum mit der Begründung geschaffen, hierbei handele es sich um Prävention und nicht um Strafverfolgung. Lediglich in einzelnen Bereichen, so etwa bei der Organisierten Kriminalität, bei Kapitalstrafsachen und in umfangreichen Wirtschaftsstrafsachen dürfte die StA wirklich Sachleitungsbefugnis haben und auch ausüben, während sie in der Alltagskriminalität zunehmend als bloßer Justitiar der Polizei in Erscheinung tritt. Diese Fakten können u. a. zur Gefährdung, im Einzelfall sogar zum Verlust der Leitungsfunktion der StA über die polizeilichen Ermittlungen sowie zur lückenhaften Kontrolle polizeilicher Maßnahmen im Ermittlungsverfahren, insbesondere im Bereich von Zwangsmaßnahmen, führen.

Für die Staatsanwälte erstaunlich sind in diesem Zusammenhang auch Reaktionen aus dem politischen Raum auf diese Tendenzen, die auf eine weitere Stärkung der Polizei gegenüber der StA hinauslaufen würden. (Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang genannt der im Jahre 2000 gut gemeinte, auf Entlastung der StA gemachte Vorschlag, Delikte der Massen- und Kleinkriminalität mit der Verhängung von Strafgeldern durch die Polizei zu ahnden, das sogenannte Eckpunktpapier einer Reform des Strafverfahrens vom 06.04.2001). Hinzu kommen in neuerer Zeit neben gerichtlichen Entscheidungen, in denen der StA lediglich “fehlende Neutralität“ und “Weisungsgebundenheit“ attestiert werden. Auch das Bundesverfassungsgericht scheint dem Wächteramt der StA keine besondere Bedeutung beizumessen, wie sich offenbar aus dem Beschluss vom 03.03.2004 zur akustischen Wohnraumüberwachung (StV 2004, 169 ff.) ergibt, da das Gericht insoweit nicht mehr zwischen den Strafverfolgungsbehörden differenziert. Überhaupt wird die StA in grundlegenden Entscheidungen des BVerfG, etwa zur Anordnung von Durchsuchungen bei Gefahr in Verzug, nicht mit einer Zeile erwähnt. Auch bestehen gesetzliche Regelungen wie z. B. § 81 f, in dem bei der Anordnung der DNA-Analyse ein Monopol der Anordnungskompetenz beim Richter selbst für die Wahl eines Sachverständigen begründet wird. Offensichtlich besteht beim Gesetzgeber ein Misstrauen gegenüber der StA an deren Objektivität, die sich auch in vielen obergerichtlichen Entscheidungen widerspiegelt. Angesichts der weiteren Personalkürzungen im Justizbereich steht die Befürchtung, dass die StA ihren gesetzlichen Auftrag nur noch im Sinne einer puren Effizienz verwirklichen wird, statt in Erfüllung ihres Ermittlungs- und Wächteramtes die Kompetenz zur Entscheidung von Rechts- und tatsächlichen Fragen (so z. B. die rechtzeitige Konzentration des Verfahrensstoffes auf das Wesentliche) von Beginn der Ermittlungen an auch in der täglichen Praxis wahrzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass in einem formgerechten Verfahren die Strafverfolgung in jedem Stadium “auf den Punkt“ gebracht wird.

6. Einzelne Beispiele der Zusammenarbeit

a) Bearbeitung von OK-Verfahren

Ein großes Problem bei der Strafverfolgung der Organisierten Kriminalität ist zum einen deren Erkennbarkeit und zum anderen, ob die Strafverfolgungsbehörden auch die „richtigen Kriminalitätsfelder“ betreiben. Aus diesem Grunde müssten zwischen den OK-Abteilungen der StA und den Kommissariaten der Polizei regelmäßig Besprechungen stattfinden und die Probleme (wie Rechtsfragen, technische Möglichkeiten, Aktenaufbau, Zielvorstellungen sowie Personaleinsatz pp.) erörtert werden. Bisweilen hat man den Eindruck, dass bei der Polizei Fragen der Zielvorstellungen, des Personaleinsatzes, der Kosten sowie interne Zuständigkeitsstreitigkeiten pp. wichtiger sind als die eigentliche Strafverfolgung. Ein nicht endender „Dauerbrenner“ bei diesen Erörterungen ist insbesondere die Frage, ob die jeweiligen OK-Dienststellen der StA und der Polizei auch wirklich OK-Verfahren betreiben. Dabei ist die Abgrenzung von OK-Kriminalität und Bandenkriminalität oft fließend und oftmals sind am Anfang der Ermittlungen nur wenige OK-Indikatoren erkennbar. Bei dem Unterzeichner, der Leiter der OK Abteilung der StA Köln ist, entsteht oft der Eindruck, dass bei der Polizei Verfahren, die nach Ansicht der StA OK-Verfahren sind, mit Hilfe der AStOK-Dienststelle als Bandenkriminalität heruntergestuft werden, da diese wegen (vermeintlicher) personeller Engpässe von den OK-Kommissariaten nicht bearbeitet werden können. Auch werden von der OK-Abteilung der StA Köln Verfahren (wie Falschgeld, Fälschung von Kreditkarten, internationale Kfz-Diebstähle, Geldwäsche pp.) verfolgt, die innerhalb der Polizei-Organisation in Nicht-OK-Dienststellen angesiedelt worden sind. Zwangsläufig kommt es hierdurch zu Reibereien zwischen StA und Polizei.

Obwohl die OK-Kommissariate über eine AStOK-Dienststelle verfügen, deren zukünftige Projekte mit der StA abgestimmt und deren Ergebnisse auch eingehend erörtert werden, besitzt die StA – jedenfalls in Köln – sogar in manchen Kriminalitätsbereichen einen Informationsvorsprung gegenüber der örtlichen Polizei, da die StA in einigen Deliktsfeldern, etwa Schleusungskriminalität, mit der Bundespolizei, im BtM-Bereich und schweren Menschenhandel bisweilen sogar mit dem LKA und BKA, sowie naturgemäß auch mit anderen Polizeidienststellen wie Leverkusen, Bergheim oder Gummersbach zusammenarbeitet. In diesen Fällen ist es unbedingt erforderlich, dass der Leiter der OK-Kommissariate zeitnah von derartigen Ermittlungen Kenntnis erhält, nicht zuletzt, um polizeilicherseits eine Doppelbearbeitung auszuschließen. 

b) Initiativermittlungen

Im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sollen nach den Richtlinien (Anlage E zur RistBV Nr.6.2) sogenannte Initiativermittlungen möglich sein. Danach sei es zulässig, weitere Nachforschungen zur Klärung der Frage durchzuführen, ob überhaupt ein Anfangsverdacht vorliegt. Wie die Abklärung einer Verstärkung des „Vorverdachts“ erfolgen soll, bleiben die Richtlinien schuldig.

Während die Polizei derartige proaktive Ermittlungen aufgrund des Polizeigesetzes als Aufgabe der Gefahrenabwehr ansieht, ist der h.M. in der Strafrechtsliteratur (Schoreit a. a. O., §152 Rndnr.16ff m.w.N.) zu folgen, wonach es für die Polizei kein generelles Recht gibt, ohne ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte Ermittlungen zu führen. So besteht keine weitergehende (früher einsetzende) Strafverfolgungspflicht der Polizei und auch keine „Vorverlagerung“ der Ermittlungen (zwecks Vorsorge für die Strafverfolgung bei der Polizei.) Ein „Vorermittlungsverfahren“ ist - ohne gesetzliche Grundlage - unzulässig.

Dass eine derartige Regelung hinsichtlich der Zulässigkeit von proaktiven Ermittlungen und die Einführung polizeirechtlicher Auswerte- und Analyseprojekte zur Bekämpfung Organisierter Kriminalität einer gesetzlichen Grundlage in der StPO bedarf, ergibt sich auch aus der Entscheidung des BGH (StV 2000, 57 ff.) hinsichtlich des Einsatzes von „Lockspitzeln“, (Strafzumessungslösung“) wonach sich die Rechtmäßigkeit eines Lockspitzeleinsatzes selbst im Fall einer „Gemengelage“ (teils rein polizeilich zur präventiven Gefahrenabwehr, teils im Rahmen einer repressiven Strafverfolgung) einheitlich an den Regelungen der StPO zu messen hat.

Der Einsatz proaktiver Ermittlungen – allein gestützt auf Polizeigesetz – dürfte im Übrigen zu Beweiserhebungsverboten und ggfs. zu Beweisverwertungsverboten im Strafverfahren führen. Als Grundlage derartiger Regelungen kommt nun die neue Vorschrift des § 484 (StVÄG 1999) in Betracht, wonach zum Zwecke künftiger Strafverfahren u.a. Personendaten gespeichert werden dürfen (vgl. zur Zulässigkeit von Vorfeldermittlungen auch Lange in DRIZ 2002, 264 ff. und Kinzig in StV 2004, 566 Anm. 64).

c) Gemeinsame Ermittlungskommissionen

Leider führt der Umstand, dass zahlreiche verschiedene Polizeidienststellen an der Strafverfolgung – die nicht immer bereit sind, miteinander zu arbeiten, wie der Verfasser aus eigener Erfahrung weiß - beteiligt sind, zu Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den beteiligten Strafverfolgungsbehörden und verzögert manchmal eine wirksame Strafverfolgung. 

Zuzustimmen ist Jaeger (Kriminalistik 2003, 243 ff), dass der „Flickerlteppich“ bzgl. der polizeilichen Zuständigkeiten bzgl. der Bearbeitung von Straftaten, die durch Kleinstaaterei, länderspezifische Experimentierfreude und durch die Bildung ständig neuer Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften geprägt wird, beseitigt werden muss. Defizite sind und waren insbesondere bei der Bekämpfung des Menschenhandels erkennbar. Die stetige Bemühung der StA Köln in den letzten Jahren auf stärkere Verfolgung des Menschenhandels durch höheren personellen Einsatz der Polizei hat aber Erfolge gezeigt. Seit 4 Jahren werden verstärkt die OK-Kommissariate der Kriminalpolizei eingesetzt und auch die Köln umgebenden Kreispolizeibehörden wie Leverkusen, Bergheim und Bergisch Gladbach haben  Ermittlungskommissionen eingerichtet, wobei die Aufgabe der StA u. a. darin besteht, die Arbeit der Ermittlungskommissionen zu koordinieren, die jeweiligen Polizeibeamten der beteiligten Behörden miteinander bekannt zu machen, Rivalitäten auszuschalten und gemeinsame Einsätze, wie z. B. Durchsuchung und Festnahmen anzusprechen. 

Was sich bei der Bekämpfung der internationalen Rauschgiftkriminalität bewährt hat, nämlich die Bildung der gemeinsamen Ermittlungsgruppe (GER) Rauschgift, die aus Beamten der Landespolizei und Bundesbeamte des Zolls besteht, müsste auch bei der Bekämpfung des internationalen Menschenhandels, der zumeist tateinheitlich mit bandenmäßiger Schleusung begangen wird, Erfolg haben, nämlich die Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe EG M/S (Menschenhandel/Schleusungen), die aus Beamten der Kriminalpolizei und der Bundespolizei besteht. Die Bundespolizei kann insbesondere Einblicke über die Schleuserwege aus dem Ausland nach Deutschland gewinnen und verfügt bei jeder größeren Botschaft über Verbindungsbeamte. Über diese können – ohne zeitliche Verzögerungen wie bei Beschreiten des justiziellen Rechtshilfeverkehrs – Erkenntnisse aus dem betreffenden Ausland gewonnen werden. Des weiteren hat die Bundespolizei besondere Erfahrungen bei der Erkennung von gefälschten Reisedokumenten, die von vielen Menschenhändlern bei der Einschleusung von Frauen benutzt werden. Daher sollte diese gemeinsame Ermittlungsgruppe hinsichtlich ihrer örtlichen Zuständigkeit dem Bereich der jeweiligen StA angepasst werden; wünschenswert wäre es natürlich auch, Schwerpunktstaatsanwaltschaften für die Bekämpfung von Schleusungen und Menschenhandel einzurichten unter entsprechender Ausweitung der örtlichen Zuständigkeit für die Polizeidienststellen. Was zur Zeit auf EU-Ebene diskutiert wird, nämlich bei organisiertem grenzüberschreitendem Menschenhandel gemeinsame Ermittlungsteams aus verschiedenen Staaten (Joint Investigation-Team – JIT) zu bilden, sollte eigentlich auch innerhalb von Deutschland möglich sein (wie bereits in Bayern und Sachsen), speziell in NRW möglich sein.

IV. Organisatorische Änderungen bei der Staatsanwaltschaft 

1) Überholte örtliche Einteilung

Zunächst drängt sich die Frage auf, ob ähnlich wie bei der Polizei – ich erwähne die Änderungen im Organisationsbereich der Regierungspräsidien und Auflösung verschiedener Polizeipräsidien  – und bei den Gerichten – etwa die Zusammenführung der Amtsgerichte in Duisburg, Essen und anderen Orten, wo es in derselben Stadt mehrere Amtsgerichte gab –   auch die Organisation der Staatsanwaltschaften zu ändern ist, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist.  In einem offenen Brief (vgl. Mitarbeiterportal NRW) von 06.11.2006 führt die frühere Justizministerin von NRW, Müller-Piepenkötter, u. a. aus,

„..., die Gerichtsstruktur in Nordrhein-Westfalen – so wie wir sie heute vorfinden – ist in weiteren Teilen historisch gewachsen und letztmalig in den 70er Jahre an die veränderten Rahmenbedingungen, wie sie sich u. a. aus der kommunalen Gebietsreform ergaben, angepasst worden. Seither haben sich die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse in unserem Land grundlegend verändert. ...“

Dem ist in vollem Umfang zuzustimmen, jedoch wurden die Erkenntnisse leider nicht umgesetzt. Die Organisation und die Zuordnung der Staatsanwaltschaften zu einem Landgericht und deren örtliche Einteilung stammt zum größten Teil noch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und hat sich auch durch die Schaffung des neuen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen vor 65 Jahren im Kernbereich nicht geändert. Zwar wurde im Jahre 1906 das OLG Düsseldorf aus dem Gebiet des OLG Köln und zusätzlich die Landgerichtsbezirke Krefeld und Mönchengladbach mit den entsprechen Staatsanwaltschaften geschaffen. Die alte Einteilung der Gerichtsorganisation blieb auch nach dem Kriege bestehen, obwohl die Landgerichtsbezirke Koblenz und Trier – vormals zum OLG Köln gehörend – zum neu geschaffenen Bundesland Rheinland-Pfalz zugeordnet wurden. Inzwischen ist etwa an der Rheinschiene zwischen Koblenz und Emmerich ein großer zusammenhängender Ballungsraum ebenso wie im Ruhrgebiet gewachsen mit ca. 9 Millionen Einwohnern,  der aufgrund der gewachsenen Mobilität für Straftäter innerhalb kürzester Zeit zu erreichen ist. Es sind zwei große Flughäfen und mehrere Bahnverkehrsknotenpunkte sowie ein dichtes Autobahnnetz entstanden, die eine eigene Kriminalität (etwa bandenmäßige Schleusungen) anziehen oder erst ermöglichen, und es stellt sich die Frage, muss – und wenn ja wie – auf diesen Wandel reagiert werden. Derzeit wird dieser Ballungsraum von zahlreichen Landgerichtsbezirken (und damit von verschiedenen StA-Bezirken) durchschnitten, von Koblenz über Bonn, Köln, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg, Essen und Kleve, wobei – nimmt man Essen hinzu – 4 verschiedene Generalstaatsanwaltschaften zuständig sind. Ich möchte nun einige, m. E. typische Deliktsbereiche aus der OK-Kriminalität anführen und daraus Rückschlüsse ziehen, dass die jetzige Organisation, wonach bei jeder auch noch so kleinen Staatsanwaltschaft eine OK-Abteilung bestehen soll, nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass größere Einheiten, nämlich Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Bekämpfung der OK-Kriminalität einzurichten sind, die überörtlich, d. h. über die jeweiligen Landgerichtsbezirke tätig sind. So etwa bei der Doping-Bekämpfung, wobei in Bayern (München) und Baden-Württemberg (Freiburg) entsprechende Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften eingerichtet wurden.
Folgt man den Angaben italienischer Anti-Mafia-Experten, so ist mittlerweile Nordrhein-Westfalen von den italienischen Mafia-Clans aufgeteilt, und zwar im Großraum Duisburg zwischen mehreren kalabrischen Clans, wobei – wie in der italienischen Heimat – Flüsse zur Grenzziehung der Territorien dienen. Bislang hat die Polizei und die Staatsanwaltschaft auf die Einteilung dieser Strukturen, wenn sie überhaupt erkannt worden sind, m. E. nur unzureichend reagiert und ermittelt nach überkommenen Strukturen.

Wünschenswert wäre es, wie Jaeger (a.a.O.) „Formen der verbesserten Zusammenarbeit zwischen StA und Polizei) fordert, dass die Landgerichtsbezirke (gleich StA-Bezirke) identisch mit den örtlichen Zuständigkeiten mit der Polizei wäre, was aber zum einen eine grundsätzliche Neueinteilung der Verwaltungsstrukturen mit sich brächte, was am Willen der Politiker scheitern wird; zum einen übersieht Jaeger, dass die StA nicht nur mit den örtlichen Kriminalpolizeidienststellen zusammenarbeitet, sondern auch mit LKA, BKA, Bundespolizei, Finanz- und Steuerbehörden, die nicht in einem örtlichen Einklang mit der StA zu bringen sind. Auch die Forderung Jaegers, StA und Kriminalpolizei in einem Gebäude unterzubringen, lässt sich nicht durchsetzen, da die StA – wohl nicht zu Unrecht – um ihre Unabhängigkeit von der Polizei fürchtet; jedenfalls in der Öffentlichkeit würde der Eindruck erweckt, dass die StA nur ein Anhängsel der Polizei wäre. Sicherlich ist es aber in Einzelfällen – wie bei der EG Byzanz in Köln, bei der es um die Verfolgung von Wirtschaftskriminellen geht – gemeinsame Büros zu installieren, in denen StA’e, Kriminalbeamte und Steuerfahnder tätig sind. 
2. Erfordernis der Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften wegen der zu verfolgenden Delikte

Beispiele für Deliktsbereiche, die überörtlich zu verfolgen sind:

a. Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 
b.  Bekämpfung der Schleuserkriminalität

c. Bekämpfung der internationalen Betäubungsmittelkriminalität

d. Skimming-Kriminalität

2. Schaffung größerer personeller Ressourcen und größere Flexibilität durch die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften

Für die Bearbeitung von größeren OK-Verfahren durch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft spricht des Weiteren der Umstand, dass diese Schwerpunktstaatsanwaltschaften naturgemäß besser mit Personal ausgestattet sind. So besteht die OK-Abteilung der StA Köln, die m. E. bereits jetzt wie eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft ausgerichtet ist,  z. Zt. aus einem Abteilungsleiter und 9 Dezernenten(innen) und ist personell gut aufgestellt. Jeder der Dezernenten(innen) ist in der Lage und auch willens, jeden Straftatenbereich aus der OK-Kriminalität zu bearbeiten, wobei naturgemäß jeder Dezernent bestimmte Straftatbereiche vorrangig verfolgt. Bewährt hat sich auch die feste Bearbeitung bestimmter Delikte nach Nationalität – wie Ex-Jugoslawien, Albanien, Italien, Rumänien, Russland oder Polen – was natürlich nur möglich ist, wenn die OK-Abteilung personell gut aufgestellt ist. In der täglichen Besprechungsrunde werden die anstehenden Probleme im Ermittlungsverfahren und bei Gerichtsverhandlungen ausführlich erörtert und Verfahrensstrategien entwickelt und selbstverständlich die ermittelnden Polizeibeamte darin einbezogen. 

Aufgrund zahlreicher äußerst komplexer Ermittlungsverfahren und schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit, wie etwa in Verfahren gegen die “Türsteherszene“ oder bei der Beantragung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung, ist die Staatsanwaltschaft Köln bemüht, bereits bei Installierung von Ermittlungskommissionen mindestens zwei  staatsanwaltschaftliche Dezernenten in das Verfahren einzubinden, die dann arbeitsmäßig als ein Team die entsprechenden Vorgänge im Ermittlungsverfahren bearbeiten und auch in der Hauptverhandlung gemeinsam als Sitzungsvertreter auftreten sollen. Natürlich ist die kollegiale Fallbearbeitung kein Allheilmittel und nicht jedes Verfahren oder jeder Dezernent(in) eignet sich für Teamarbeit, jedoch werden durch Wissens- und Erfahrungsaustausch Leistungsbereitschaft und –fähigkeit der Teammitglieder gesteigert. Die Bearbeitung von derartigen komplexen Ermittlungsverfahren sollte nach Möglichkeit kontinuierlich von denselben Staatsanwälten(innen) erfolgen, was teilweise durch Abordnungen oder Beförderungen und der damit verbundenen Versetzung innerhalb der Staatsanwaltschaft nicht immer gewährleistet ist. In derartigen Fällen ist dann aber zumindestens ein Dezernent tätig, der das Verfahren von Anfang an kennt und ohne neue Einarbeitungszeit weiterbetreiben kann.
Leider sind in den entsprechenden Ermittlungskommissionen oft Beamte tätig, die aufgrund der „Verwendungsbreite“ aus der Kommission ausscheiden müssen, um befördert werden zu können. Bei wirklichen Spezialisten, etwa bei der Mafia-Bekämpfung, des Enkeltricks oder des internationalen PKW-Diebstahls ist es ein Un- ding, dass diese Spezialisten für längere Zeit in Kommissariate für Massendelikte versetzt werden oder mit der Leitung einer Einsatzhundertschaft beauftragt werden, da bei der wirksamen Bekämpfung von Schwerkriminalität auf das Wissen der Spezialisten nicht verzichtet werden kann.
4. Zuständigkeitsstreitigkeiten

Örtliche und sachliche Zuständigkeit für die Bearbeitung von Ermittlungs-Verfahren mit mehreren Tatorten, die (teilweise in länderübergreifenden Zuständigkeiten) verschiedener Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen fallen

a) Vorrang der Tatortzuständigkeit

Bei umfangreichen Verfahren, insbesondere aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität, kommt es immer wieder zu Zuständigkeitsstreitigkeiten unter den Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen, wenn die Täter – was nicht selten vorkommt – entweder länderübergreifend oder über mehrere Landgerichtsbezirke agiert haben, so dass mehrere Tatortzuständigkeiten gegeben sind. Diese Zuständigkeitsstreitigkeiten, bei denen es regelmäßig darum geht, in wessen Bezirk der sogenannte “Schwerpunkt“ liegt, werden oft mit solch großer Energie ausgetragen, dass darunter nicht selten die Effektivität der Kriminalitätsbekämpfung, welche im Vordergrund stehen sollte, leidet. 

Die Austragung von Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen verschiedenen Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen und die damit verbundene zeitraubende und das jeweilige Verfahren nicht fördernde Prüfung von “Tatortschwerpunkten“ ist in aller Regel mit einem annehmbaren Zeit- und Personalaufwand verbunden. Der in diesem Zusammenhang zu leistende Zeitaufwand bewirkt darüber hinaus auch nicht selten den Verlust wichtiger Erkenntnisquellen und damit eine Beeinträchtigung der zu erwartenden Ermittlungsergebnisse. 

Allerdings erscheint die Aufrechterhaltung der zentralen Zuständigkeit im örtlichen Bereich derjenigen Staatsanwaltschaft, in deren Bezirk eine Ermittlungskommission oder sonstige größere Ermittlungseinheit gegründet worden ist, sachgerecht und wird bei der Staatsanwaltschaft Köln grundsätzlich praktiziert. Nur in absoluten Ausnahmefällen sollte hiervon abgewichen werden. Als Negativbeispiel für die Abgabe eines Verfahrens möchte ich ein Verfahren wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls erwähnen, das bei einer Staatsanwaltschaft im Ruhrgebiet anhängig  war bzw. ist und bei dem eine Ermittlungskommission tätig war. Dieses Verfahren richtet sich gegen mehrere türkische Staatsangehörige, von denen 2 im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Köln wohnhaft sind. Im Rahmen der Ermittlungen, die u. a. auf Angaben einer VP basierten, wurden zahlreiche Telefonüberwachungsmaßnahmen durchgeführt, die aber den Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls nicht erbrachten. Daraufhin wurde das Verfahren gegen den im dortigen Bezirk wohnhaften Beschuldigten, dem ein Betrug zur Last gelegt wurde, mangels Unverwertbarkeit der Telefonüberwachungsmaßnahmen als angeblich einzigem Beweismittel eingestellt und sodann 2 Umzugskartons Akten der StA Köln mit der Bitte um Übernahme des Verfahrens zugeleitet, da eine dortige Zuständigkeit der Weiterbearbeitung (nicht mehr) bestehe. Die Übernahme dieses Verfahrens wurde u. a. deshalb abgelehnt, weil die äußerst dürftige Zuschrift der abgebenden Staatsanwaltschaft keinerlei Hinweise darauf enthielt, welche Tatorte, die gem. Nr. 2 RiStBV vorrangig die örtliche Zuständigkeit der StA bestimmten,  in Betracht kamen. Dies sollte nach Auffassung des abgebenden Dezernenten die übernehmende Behörde selbst herausarbeiten. Zur Sachbehandlung durch die abgebende Staatsanwaltschaft ist noch zu bemerken, dass es auch nicht sachdienlich sein dürfte, wegen angeblich fehlender nunmehriger örtlicher Zuständigkeit laufende TÜ-Maßnahmen wegen Bandendiebstahls umgehend abzubrechen, das Ermittlungsverfahren gegen den dort ansässigen Täter einzustellen und sodann das Verfahren an eine andere Staatsanwaltschaft abzugeben. Eine derartige Entscheidung auf Beendigung der TÜ müsste schon der Staatsanwaltschaft vorbehalten bleiben, die das Verfahren wegen angeblichen Bandendiebstahls übernehmen soll. Der Sachbearbeitung förderlich wäre es auch in einem derartigen Fall, sich frühzeitig mit der entsprechenden OK-Abteilung und der Polizei des Wohnsitzes der Hauptbeschuldigten in Verbindung zu setzen, um eine einverständliche und sachgemäße Weiterbearbeitung des Verfahrens zu bewerkstelligen. 

Um derartige Abgaben, die der Bearbeitung von OK-Verfahren nicht förderlich sein dürften, in Zukunft zu vermeiden, sollten diese Verfahren entweder nur von Dienststellen bei der Polizei und Staatsanwaltschaft bearbeitet werden, die bereits bei Initiierung dieser Verfahren willens sind, die Verfahren auch zum Abschluss zu bringen (Grundsatz "Wer berührt, der führt"), oder aber die initiierende Staatsanwaltschaft müsste einer zentralen Dienststelle – etwa beim Landeskriminalamt oder dem jeweiligen ZOK bei der Generalstaatsanwaltschaft – das Verfahren melden, um rechtzeitig eine geordnete Abgabe des Verfahrens vorzubereiten. 

b)

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen den OK-Abteilungen verschiedener Staatsanwaltschaften und den Polizeidienststellen durch persönliche Kontakte

Um eine bessere Zusammenarbeit zwischen den beteiligten OK-Abteilungen herbeizuführen, erfolgte auf Initiative der Staatsanwaltschaft Köln erstmals um Januar 2007 außerhalb der Diensträume und ohne Tagesordnungspunkte eine Zusammenkunft der OK-Abteilungen Düsseldorf, Duisburg und Köln, bei der sich die Dezernenten(innen) und Abteilungsleiter persönlich kennen lernten und ihre Erfahrungen bei der Bearbeitung von OK-Verfahren austauschten. In den folgenden Jahren wurden diese zwanglosen Treffen in Duisburg, Düsseldorf und Köln wiederholt und auf die OK-Abteilung Essen ausgeweitet. Bei dem nächsten Treffen in Köln wird auch die OK-Abteilung aus Koblenz teilnehmen. Nach einhelliger Ansicht der Teilnehmer waren diese Treffen außerordentlich förderlich, um die gegenseitigen Probleme pp. kennen zu lernen und zu verstehen. Damit dürfte auch gewährleistet sein, dass Verfahrensabgaben und die Übersendung zahlreicher Umzugskartons mit Akten ohne telefonische Ankündigung oder persönliche Rücksprache verhindert werden und dass auf eine schnelle und sachgerechte Bearbeitung von Verfahren hingewirkt wird. 

Derartige Treffen sollten auch zwischen den jeweiligen Kommissariatsleitern und den Dezernenten der StA’en stattfinden.
V. Gegenseitiges Vertrauen

Die wichtigste Grundlage einer effizienten und guten Strafverfolgung ist aber das gegenseitige Vertrauen der StA und der Polizei in die Arbeit der anderen Behörde. Dieses Vertrauen wird insbesondere dadurch gewonnen, dass sich die beteiligten Personen persönlich kennenlernen, ohne aber in Kameraderie zu verfallen und Einblick in die jeweilige Arbeits– und Denkweise zu erhalten. Durch persönliche Rücksprachen, nicht nur über den Telefonapparat, können viele Probleme, insbesondere Fragen des Aktenaufbaus, der Schwerpunktbildung der Ermittlungen, die zügige Förderung von Haftsachen und anderes u. a. aus der Welt geschaffen werden. Die enge Zusammenarbeit ist im Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Bandenkriminalität in der Regel gewährleistet, da sich in diesem Bereich die Beamten der StA und der Polizei persönlich kennen, während bei der Bekämpfung der Alltagskriminalität i. d. R. kein enger Kontakt zwischen StA und Polizei besteht, da die beteiligten Personen in der Regel zu reinen “Schreibtischtätern“ geworden sind. Zu Recht bemängelt Jaeger (a.a.O.), dass die früher übliche Hospitation von Staatsanwälten bei der Kriminalpolizei  mangelhaft betrieben wird, wodurch das Verständnis für die jeweilige Arbeit nicht gefördert wird.
Neben dem besseren Einblick der Staatsanwälte in die Arbeitsweise und in die technischen Möglichkeiten der Polizei sollten aber auch die Polizeibeamten mehr forensische Erfahrung erlangen, da sie oft Unverständnis über das Ergebnis der Hauptverhandlung äußern. In vielen Fällen ist die Überführung des Täters in der Hauptverhandlung sehr schwierig, obwohl nach Aktenlage im Ermittlungsverfahren kein Zweifel an der Täterschaft bestand. Die forensische Erfahrung der Polizeibeamten könnte u. a. dadurch erlangt werden, dass die Polizeibeamten nicht nur gelegentlich und anlässlich ihrer Zeugenbefragung vor Gericht erscheinen und den Gerichtssaal anschließend verlassen, sondern sie sollten an vollständigen Hauptverhandlungen teilnehmen, um einen Gesamtüberblick über gerichtliche Entscheidungen zu erhalten. Auch sollte nach Abschluss umfangreicher Verfahren üblicherweise eine Nachbesprechung zwischen StA und Polizei stattfinden. 

Ferner sollte die StA nicht nur bei der Bildung von Ermittlungskommissionen beteiligt werden, sondern insbesondere auch bei deren Auflösung, die insbesondere oft auf Grund personeller Engpässe bei der Polizei ohne Kenntnis und Anhörung der StA erfolgt. Der Unterzeichner hat des öfteren die Erfahrung gemacht, dass nach der Inhaftierung der Täter und nach der Durchsuchung zahlreicher Objekte die Ermittlungskommissionen aufgelöst werden und hinsichtlich der polizeilichen Abarbeitung der zahlreichen Ermittlungen nur noch wenige Beamte zur Verfügung stehen, die Verfahren aber polizeilicherseits als aufgeklärt und abgearbeitet gelten. Dies führt leider oft zu dem Ergebnis, dass infolge verzögerter, lückenhafter oder fehlender polizeilicher Bearbeitung die Täter vom weiteren Vollzug der Untersuchungshaft verschont werden müssen, was letztlich zu sehr milden, kaum verständlichen Strafen führt. Dies ruft wiederum naturgemäß Unwillen bei den polizeilichen Ermittlungsbeamten, die mit großem Engagement und unter Ableistung zahlreicher Überstunden die Ermittlungen geführt haben, sich jedoch wegen der milden Strafen von der Justiz im Stich gelassen fühlen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es viele Gegensätze bei Polizei und StA bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren gibt, die zu Problemen führen können. Diese können aber durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit überbrückt werden, um gemeinsam eine effiziente, an Recht und Gesetz gebundene Strafverfolgung durchführen zu können, was das gemeinsame Ziel von StA und Polizei sein müsste.

VI. Finanzielle Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden

Es soll aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass eine wirksame Strafverfolgung Geld kostet und die beste Zusammenarbeit zwischen StA und Polizei unwirksam bleibt, wenn die Behörden nicht personell und sachlich gut ausgerüstet sind. Ich darf deshalb aus einem Urteil des LG Potsdam vom 1.12.2008 (StV 2009, 180) zitieren, dass wohl gerade in der heutigen Zeit Bedeutung bekommt, in dem der Finanzminister immer größeren Einfluss gewinnt.

1….. 

2. Wer bei der Polizei oder bei der Justiz Personaleinsparungen vornimmt, wie sie in den zurückliegenden Jahren festzustellen waren, gibt damit zu erkennen, dass er der Aufklärung und Ahndung von Straftaten nur eine untergeordnete Bedeutung beimisst.
…

Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass Personaleinsparungen bei der Polizei ohne Auswirkungen auf die Qualität der polizeilichen Arbeit bleiben. Wer bei der Polizei oder Justiz Personaleinsparungen vornimmt, wie sie in den zurückliegenden Jahren festzustellen waren, gibt damit zu erkennen, dass er der Aufklärung und Ahndung von Straftaten nur eine untergeordnete Bedeutung beimisst. Wie auch das vorliegende Verfahren zeigt, wird gerade die Aufklärung von Straftaten dadurch negativ beeinflusst, dass – etwa wegen Personalmangels – polizeiliche Vorgänge über Monate hinweg – hier: nahezu ein Jahr lang – unbearbeitet bleiben: nach Jahr und Tag ist die Erinnerung von Zeugen verblasst; ihre Aussagen sind nicht mehr so belastbar, wie dies bei einer raschen Aufklärung der Fall gewesen wäre. 
(Bülles)

Oberstaatsanwalt 
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